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Rechtsverordnung über die Ordnung der rechtlich unselbstän

digen Dienste und Werke 

Die Kirchenkitung hat grn1äE Ar ti1,el 81 Abs 3 der\'nfassunµ in 
Verbindung mit� 2 Abs. 1 Satz 1 K.irchengesctz über die Organisa

tion der Dienste und Werke vom 14. Januar 1984 die folgende 

Rechtsverordnung beschlossen: 

a) In§ 11 der Ordnung des Frauenwerks der NEK vom 14.1.1986,
GVOBL S. 53, wird in Abs. 2 ein neuer Satz 2 eingefügt, der

folgenden Wortlaut hat: ,,Ihr ist der leitende geistliche Dienst im
Nordelbischen Frauenwerk übertragen.'"
In Abs. 2 wird Satz 2 zu Satz 3.

b) In § 14 der Ordnung für das Nordelbische Jugendwerk vom

5. Juni 1985, GVOBL S. 129, wird eine neue Ziffer 2 eingefügt,
die folgenden Wortlaut hat: ,,Dem Nordelbischen Jugendpastor
ist der leitende geistliche Dienst im Nordelbischen Jugendwerk

übertragen.''
Die bisherigen Ziffern 2 bis 6 werden Ziffern 3 bis 7.

c) Eine den Buchstaben a) und b) entsprechende Bestimmung über
den leitenden geistlichen Dienst soll in Zukunft in alle noch zu

L"rlassrndl'n Ordnungen für Dirnsle und Werke dLT NEK :tufge
nommen werden. 

d) ,\n § 13 der Ordnung für das Norclelhischc Jui'rndwcrk vom
5. Juni 1985, GVOBL S. 129. wird eine Ziffer-+ angefügt. die
folgenden Wortlaut hat: ,,Der Nordelbische Jugendausschuß
beschließt über die Wirtschaftspläne der Jugendheime des Nor
delbischen Jugendpfarramtes und nimmt die Jahresrechnung
ab."

Diese Beschlüsse treten am Tage ihrer Verkündung in Kraft 

KL-Nr. 552 / 87 

Kiel. den 15. Juni 1987 

Die Kirchenleitung 

Dr. W ilckens 

Bischof und Vorsitzender 
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Bekanntmachungen 

Bekanntgabe von Tariherträgen des \'KDA-NEK 

Kiel, den 3. 1 u li 1 ll87 

Der Verband kirchlicher und diakonischer Anstellungsträger 
'.\ordelbien (VKDA-:,ffK) hat mit den :\litarbeiterorganisationen 
Anderungstarifverträge zum Angestellten- und zum Arbeitertarif
\'Crtrag, zum Zuwcndungs- und zum L1rlaubsgcldtarifvcrtrag für 
nichtbeamtete Mitarbeiter sowie /.LI dcn cr1hprechcndcn Tarifver
trä,;rn für die Mitarhc·itLT in der Ausbildung geschlossrn. 

\l:ir geben nachstehend bekannt: 

1. Anderungstarifvertrag Nr. 5 zum KA.T-:--.-EK

2. AnderungstarifHrtrag Nr. 3 zum KA.rbT-NEK

3. \m!crungstarifvcrtrag Nr. 2 zum Tarih·c·rtrag iibcr eine Zu11cn
dung für nichthcarntl'le Mitarbeiter

4 :'i.ndenmgstarifvertrag Nr. 2 zum Tarifrcrtrag über ein Urlaubs
geld für nichtbeamtete Mitarbeiter 

5 Anderungstarifvertrag Nr. 1 zum Tarif,:ertrag iiber eine Zuwen
dung für Auszubildende 

fi. \nderungslarifvcrtrag Nr. 2 zu111 Taril1 ertrag iiber ein Llrlauhs
µcld für AuszuhilLkr1dc. Lernsclmestcrn und LernpflegLT 

Erläuterungen: 

1. Alle Tarifverträge wurden gesondert. aber mit gleichem \\'ortlaut
mit den in den Abdrucken jeweils genannten Organisationen
geschlossen. Vertra[:sclalum ist der 4. Mai 1987. als Tag des
lnkrafllrelcns 11urdc· der 1. Januar 1 ,J::-:�. für cinzclr1e \or,chrif
lrn jedoch der 1 iuli llJ87 heslimrnt.

2. Wegen der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge wnwisen
11·ir auf die Bekanntmachung vom 28. Mai 1980 (GVOBI. S. 160).

3. Inhalt der Änderungstarifverträge zum KAT-NEK und zum
i( \rhTNEK sind im wcscritlicher1 .\npassu11ge11 an cnt,prcch
c·r1de Tarifamkru11gc·n im Offer1llichc·r1 Dienst (BAT P,i\fTG)
'-lach längerem Ikrnührn wurde nu11nH.:hr auch Einigkeit dar
über erzielt, dais der Bezug von Renten auf Zeit durch Ange
stellte und Arbeiter nicht mehr mit dem Ausscheiden aus dem
Arbeitsverhältnis verbunden ist, sondern nur zum Ruhen des
Arbeitsverhältnisses führt (vgl.� 59 K.\TNEK und� 59 K.\rhT
:-,_ FI< 11.F.). Zur S1chnslellung einn hdrislcler1 11esch!iftigungs
rni>glichkeil l'iir \ushilfskrfük l\'iihrcnd des H.uhrns sulcher
A.rbeilsvcrhällnisse wurden die Sonderregelungen des K .\T-:--JEK
und des KArbT '.\EK für Aushilfsangestellte und -arbeiter ent
sprechend ergänzt.

Zu erwähnen ist ierner die Änderung des � .51 Ahs. 1 KAf-
� r-:K und des s 51 \hs. 1 KArhT-:---FJ(· :---ach der Ncufa"ung des 
jeweiligen Unln�1hs. 1 SalL 3 ist ir1 C'hcreinslimnnmg mit der 
Jl.echlsprechung des ßundesarbeilsgerichls jetzt klargestellt. daE 
eine Urlaubsabgeltung entfällt, wenn der Urlaub wegen Arbeits
unfähigkeit bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht 
mehr genommen werden kann. 

Der VKDA-NEK hat sämtliche eingangs genannten Ände
rungstarifverträge in seinem Rundschreiben Nr. 3/87 ausführ
lich erläutert. Darüberhinaus sind durch Rundschreiben Nr . .5/87 
weitere Hinweise ergangen zur Durchführung der §§ 59 KAT
NEK und KArbT-NEK (Ruhen des Arbeitsverhältnisses). Even
tuell benötigte Überdrucke können bei der Geschäftsstelle des 
VKDA-NEK (2300 Kiel, Dänische Str. 21/35) angefordert werden. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Grohmann 
Az.: 3211 - D II 

Änderungstarifvertrag Nr. 5 
,·0111 4. Mai 1987 

zum Kirchlichen Angestelltentarifvertrag (l(AT-NEK) 

Zwischen 

dem \'erband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK). 

vertreten durch den gc,chiitlsführenden Vorstand 

und 

- einerseits -

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste. Transport und Verkehr 
Bezirks\·erwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Deut,chen Angestellten Gewerkschaft 
Landcs1 c·rbände Hamburg u11LI Schlcswig-liulstcin 

dem \c-rlxrnd Kirchlicher i\fitarbeiter Norclelhic11 

der Ge1wrkschaft Gartenbau. Land- und Forst\1·irtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vum 5. \lovcmher 1979 
folgemks I ereinharl: 

§ 1

Änderung des KAT-NEK 

Der Kirchliche Angestelltentarifvertrag \·om 1 5. Januar 1982. 
zuletzt gL·iir1clert durch den \ndcrungslarifvcrtrag :'-lr. 4 zum KAT
NEK \'Om 15. Oktober llJ:,.:(,. 11ird wie folgt gL·iinderl: 

1. § 17 . .\bs . .5 Satz 1 erhält die folgende Fassung:

..Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Ar
beitsbefreiung auszugleichen: die Arbeitsbefreiung ist mög
lichst his zum Ende des n/ichslen Kalemlcrrnonals. spiilestens
his 1.urn Fndc des dritlL'n l(alendermonats im beiderseitigen
Eimcrnehmen spätesll'JJS bis zum Ende des sechsten Kalender
monats nach Ableistung der Überstunden zu erteilen."

2. In § 23 a Nr. 4 Satz 2 11·erden nach den \\'orten ,,§ 37 Abs. J"
die Worte „hci den Schutzfristen und dem Mutterschafts
urlauh nach dem Muttnschulzgesclz" so11 ic· nach dem \Vort
„DdUL'r'. die Worte .. ,rJ11ie hei Erziehungsurlaub nach eiern
Bundeserziehungsgeldgesetz bis zur Vollendung des zehnten
Lebensmonats des Kindes" eingefügt.

3. In § 36 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 werden die Worte ,.Giro- oder
Postscheckkonto" durch das \:Vorl ,.Girokonto" ersetzt.

4. In .� 41 Ahs. 1 werdl'n die Worte „heurlauht ist" durch die
Worte „beurlaubt gewesen ist und dessen Arbeitsverhältnis zur
Zeit seines Todes nicht nach § 59 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 5
geruht hat" ersetzt.

5. � 47 Abs. 7 Unterabsätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

.,Konnte der Urlaub aus dienstlichen oder betrieblichen Grün
den, wegen Arbeitsunfähigkeit oder wegen der Schutzfristen
nach dem Mutterschutzgesetz nicht bis zum 30. April angetre
ten werden, ist er bis zum 30. Juni anzutreten. War ein
innerhalb des Urlaubsjahres für dieses Urlaubsjahr festgelegter
Urlaub auf Veranlassung des Anstellungsträgers in die Zeit
nach dem 31 Dezember des Urlaubsjahres verlegt worden und
konnte er wegen Arbeitsunfähigkeit nicht nach Satz 1 bis zum
30. Juni angetreten werden, ist er bis zum 30. September
anzutreten ..
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6. § 48 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält die Tabelle die folgende Fassung:

„bis zum bis zum nach 
vollendeten vollendeten vollendetem 

in den 30. Lebens- 40. Lebens- 40. Lebens-
Vergütungsgruppen jahr jahr jahr 

I und I a 

I b bis IX b 
Kr. XII bis Kr. I 

26 

26 

Arbeitstage 

30 

29 

30 

30''

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten ,,§ 50 Abs. 2''
die Worte „oder eines Ruhens des Arbeitsverhältnisses nach
§ 59 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 5'' eingefügt.

c) Absatz 3 Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung:

,,Verbleibt nach der Berechnung des Urlaubs nach den
Unterabsätzen 2 bis 4 ein Bruchteil eines Urlaubstages von
0.5 oder mehr, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerun
det; ein Bruchteil von weniger als 0,5 bleibt unberücksichtigt."

d) Dem Absatz 4 wird der folgende Satz angefügt:

,,Satz 2 gilt nicht. wenn der Urlaub nach Absatz 2 zu
vermindern ist."

7. § 51 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 3 erhält die folgende Fassung:

,,Entsprechendes gilt, wenn das Arbeitsverhältnis durch Auflö
sungsvertrag (§ 58) oder wegen Berufsunfähigkeit oder Er
werbsunfähigkeit (§ 59) endet oder wenn das Arbeitsverhältnis
nach § 59 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 5 zum Ruhen kommt."

8. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 Unterabsatz 1 werden die folgenden Sätze
angefügt:

,,Das Arbeitsverhältnis endet nicht. wenn nach dem Be
scheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit
(§ 53 AVG, § 1276 RVO, § 72 RKG) gewährt wird. In diesem
Fall ruht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflich
ten von dem Tage an, der auf den nach Satz 1 oder 3
maßgebenden Zeitpunkt folgt, bis zum Ablauf des Tages, bis
zu dem die Zeitrente bewilligt ist, längstens jedoch bis zum
Ablauf des Tages, an dem das Arbeitsverhältnis endet"

b) Dem Absatz 2 wird der folgende Satz angefügt:

,,Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend."

c) In Absatz 1 werden die Worte „oder wegen Erwerbsunfähig
keit auf Zeit" gestrichen und die Worte ,,§ 19" durch die
Worte .,§ 22" ersetzt.

d) Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen.

e) Es wird die folgende Protokollnotiz angefügt:

,,Protokollnotiz zu Absatz 1 und 2:

Absatz 1 Unterabsatz 1 Satz 4 und 5 gilt entsprechend für
den in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versicher
ten Angestellten, dessen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsun
fähigkeit nach Absatz 1 Unterabsatz 2 durch Gutachten des
Amtsarztes festgestellt worden ist, wenn er von einer
Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung im Sinne des

§ 7 Abs. 2 AVG eine Rente auf Zeit erhält.''

9. § 62 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe g wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

b) Es wird der folgende Buchstabe h angefügt:

,.h) dem Angestellten aufgrund Satzung, Gesetzes, Tarifver
trages oder sonstiger Regelung im Falle des Ausschei-

dens vor Eintritt eines Versicherungsfalles im Sinne der 
gesetzlichen Rentenversicherung eine Versorgungsrente 
oder vergleich bare Leistung gewährt wird oder die 
Anwartschaft auf eine dieser Leistungen gesichert ist." 

10. Nr. 6 Abschnitt A Nr. 3 der SR 2 a erhält die folgende Fassung:

.,3. Bei Notständen (z. B. Epidemien) kann der Ausgleichszeit
raum des Absatzes 5 Satz 1 auf sechs Monate verlängert 
werden." 

11. Die Sonderregelungen (SR) 2 f werden wie folgt geändert:

a) Nr. 1 - Geltungsbereich - wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe c wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt. 

bb) Es wird der folgende Buchstabe d angefügt: 

„d) die als Aushilfe für einen Angestellten eingestellt 
werden, dessen Arbeitsverhältnis nach § 59 Abs. 1 
Unterabsatz 1 Satz 4 und 5 KAT-NEK ruht." 

b) In Nr. 2 - Schriftform, Nebenabreden - wird dem Absatz 2
der folgende Unterabsatz 4 angefügt:

„Im Arbeitsvertrag des in Nr. l Buchst. d genannten 
Angestellten ist zu vereinbaren. daß der Angestellte zur 
Vertretung eines Angestellten eingestellt wird. dessen Ar
beitsverhältnis nach § 59 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 4 und 5 
ruht. Die zu vertretende Person und deren Aufgabe ist im 
Arbeitsvertrag zu bezeichnen. Die Dauer der Beschäftigung 
richtet sich nach dem Vertretungsfall.'' 

c) In Nr. 7 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses - erhält
Absatz 4 Satz 1 erster Halbsatz die folgende Fassung:

,,Endet das Arbeitsverhältnis eines der in Nr. 1 Buch
stabe b und d genannten Angestellten durch das im Arbeits
vertrag bezeichnete Ereignis,"' 

§2

Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1987 in Kraft. 
Abweichend hiervon tritt§ 1 Nm. 4, 5, 6 Buchstabe b, 7, 8, 9 und 11 
am 1. Juli 1987 in Kraft. 

Änderungstarifvertrag Nr. 3 
vom 4. Mai 1987 

zum Kirchlichen Arbeitertarifvertrag (KArbT-NEK) 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien ( VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
- einerseits -

und 

der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr 

Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits -

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 
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§ 1

Anderung des KArbT-1\EK 

De•r Kirchliche 1\rhcitertarifvertrag 10111 17. Mai 198:1. nlletzt 
geii11dcrt durch de11 :\mkrungstarifvertrag Nr. 2 zum KArhT-:\FK 
10111 12. Dezember 198-1-, wird wie folgt gelindert: 

§ 17 Abs. 4 Unterabs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

.. Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Ar
beitsbefreiung auszugleichen; die Arbeitsbefreiung ist mög
lichst bis zum Enck des rüichsten l(alemkrmonals, spätestens 
his zum Ende des drillen Kalcndl'fmu11ats. im heidcrsl'itigen 
Einvernehmen sp:ttestens bis zum Ende des sechsten Kalc11der
monats nach Ableistung der Überstunden zu erteilen." 

2. In § 23 Abs. 2 L'nterabs. 1 werden die Worte „Das gleiche gilt"
durch die Worte „Lnschädlich sind ferner Unterbrechungen
\1 cgen eines Erziehungsurlaubs nach eiern Bu11deserzichungs
geldgcsclz bis zur \'(lllrndung des 10 Lebensmonats des !(indes
sowie" ersetzt

3. § 32 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert

aa) In Unterabsatz 2 Satz 2 werden die Worte ,.die gesamte
regehnäJ.(i)cL',, durch die \Vorlc' .. rnindeste11s drei \ ieTlel 
der rege lmiiEigen" ersetzt. 

bb) In Unterabsatz 3 werden die \\'orte ,,für die gvsamte 
regelmäßige Arbeitszeit" gestrichen. 

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe b wird die Zahl .5S" durch die Zahl . .S3"
L'rscl:rt. 

bbJ Folgender Buchstabe c wird eingefügt: 

,,c) für mindestens 50 Jahre alte A.rbeiter nach zwanzig
jähriger Beschäftigungszeit. wenn die Leistungs
rnindtrung durch Abnahme der körperlichen Kräfte 
und Fähigkeiten infolge langjiihrigcr Arhl'it 1erur
sacht ist." 

ccJ der bisherige Buchstabe c 1\·ird Buchstabe d. 

dd) Folgende Protokollnotiz wird angefügt:

,,Protokollnotiz zu Absatz 2 Unterabsatz 1:

Ist streitig. nh der erforderliche Ursachenzusammen
hang vorlicS!l, soll auf Vnla11gvn die Stellungnahme
eines r\17tcs des beiderseitigen Vertrauens eingeholt
werden. Ist kein anderer Kostenträger zuständig, trägt
die Kosten der Arbeitgeber. wenn der Anspruch auf
Lohnsicherung endgültig zuerkannt ist; anderenfalls
trägt sie der Arbeiter."

c+. ln � :i6 Abs. 1 Lnte·rahs. 1Satz11\nck11 die Worte „Cirn- oder 
Postschcckkontr1" durch das Wort .Cirokonto" erset1t 

5. Dem § 41 Abs. 1 wird ein Unterabsatz 2 in folgender Fassung
angefügt:

,.Unterabsatz 1 gilt nicht, wenn im Zeitpunkt des Todes der 
Arbeiter nach § 50 Abs. 2 ohne Lohnfortzahlung beurlaubt 
gewesen ist oder sein Arbeitsverhältnis nach § 59 Abs. 1 
Unterabs. 1 Satz 3 geruht hat.'' 

6. § 47 Abs. 7 Unterabsätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung:

„Konnte der Urlaub aus dienstlichen oder betrieblichen 
Gründen wegen Arbeitsunfähigkeit oder wegen der Schutzfri
strn nach dem Mutterschutzgesetz nicht bis zum 30. April 
angetreten werden, ist er bis zum 30. Juni anzutreten. War ein
innerhalb des Urlaubsjahres für dieses Urlaubsjahr festgelegter 
Urlaub auf Veranlassung des Anstellungsträgers in die Zeit 
nach dem 31. Dezember des Urlaubsjahres verlegt worden und 
konnte er wegen Arbeitsunfähigkeit nicht nach Satz 1 bis zum 

30. Juni angetreten werden, ist er bis zum 30. September
anzutreten."

7. S +8 wird wie folgt geändert:

ai !11 .\hsatz 2 Salz 1 11enkn nach den \\'orten,,§ SO Abs '"
die \Vortl' ,,oder eines Rubens des ArbL'ils\·crhällnisscs nach 
§ 59 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 3" eingefügt.

b) :'\bsatz 3 Unterabsatz 5 erhält folgende Fassung:

,.\'erbleibt nach der Berechnung des l.1rlaubs nach den
L nlcrabsfüzcn 2 hi, 4 ,·in f\ruchleil tine•s L rlaubstagcs von
0.5 oder mehr, wird er auf einen vollen L'rlauhstag aufgerun
det: ein Bruchteil\ cm \\ rniger als 0,5 bleibt unberücksichtigt.·

8. § 51 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:

,.Entsprechendes gilt. \\enn das Arbeitsverhältnis durch Auflö
sungswrtrag (§ 58) oder wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerh
sunfähigkeit (§ 59) ende·! oder wmn das .\rhL·itsverhältnis nach
� 5ll .\hs. 1 Unlerabs. 1 Salz .3 zum Ruhen kmnrnL"

9. § 59 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 L1nterabsatz 1 werden die folgenden Sätze

angefügt:

. Das Arlwitsverhiilmis endet nicht. \1·en11 nach eiern De
scheid des Rentcnwrsicherungsträgcrs cirw Rente auf Zeit
(� 1276 l{VO) gc1\ührt wird. In diL'sern fälle ruht das
Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten von dem
Tage an, der auf den nach Unterabsatz 2 Satz 1 und 2
maßgebenden Zeitpunkt folgt, bis zum Ablauf des Tages, bis
zu dem die Zeitrente bewilligt ist, liingstens jedoch bis zum
:\hlauf des Tages. an de·111 das Arbeits1crh'.iltnis cndct."

b) In Absatz I Unterahsat,- 5 werden die \\orte ,,s 19" durch
die Worte ,,§ 22·· ersetzt.

c) Absatz 3 Unterabsatz 1 wird gestrichen

10. § 62 :\bs. 2 wird wie folgt geändert:

a) in Buchstabe g wird der Punkt durch ein l<ornma ersetzt.

bJ Es wird folgender Buchstabe h angefügt: 

hi dem Arbeiter aufgrund Satzung, Cesetzes, Tarifrer
trages oder sonstiger Regelung im Falle des Ausschei
dens vor Eintritt eines Versicherungsfalles im Sinne der 
gesetzlichen l<entcnvcrsichcrung eine \'crsorgungsrentL' 
oder eine vergkichbare Leistung ge·11cihrt wird oder die 
\nwartschaft aut eine dieser Lei,tungcn gl·sichert i,t. .. 

11. In ;\Jr. 6 der Anlage 2 c KArbT-NEK werden die Zeichen .. §§·
durch das Wort „Nm ... ersetzt

12. Der A.nlage 2 zum KArbT-NEK wird folgende Anlage 2 e
ani,'dÜt!l:

„Anlage· 2 c I<ArbTNEK 

Sonderregelungen für Arbeiter, die als Aushilfe 
für einen Arbeiter eingestellt werden, dessen Arbeitsverhältnis 
nach § 59 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 2 und 3 KArbT-NEK ruht 

(SR 2 e KArbT-NEK) 

Nr. 1 

Zu §§ 1 und 2 - Geltungsbereich -

Diese Sonderregelungen gelten für Arbeiter, die als Aushilfe 
für Arbeiter eingestellt werden, deren Arbeitsverhältnis nach 
§ 59 Abs. 1 Untcrabs. 1 Satz 2 und 3 KArbT-NEK ruht.

Protokollnotiz zu Nr. 1:

Arbeiter, die unter Nr_ 1 dieser Sonderregelungen fallen, sind 
bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu be
rücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraus
setzungen erfüllt sind. 
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l\r 2 

Zu § 4 - S�hriftform - '.\/ebcnabreden -

Im .--\rhcitwcrtr,,g 1c.t lll VL'rcinh:11-cn. d:tf, der \rhcilcr ;ur 
\'ertretung eines Arbeiters eingestellt \\ irc. dessen A.rbcits,er
hä\tnis nach§ 59 Abs. l Untcrabs. 1 Satz 2 und 3 KArbT-1'\FK 
niht. Die ;u vcrll'l'knde l',.,,,,,1: und ckrcn i\uf.�:1hc i,:1 i:,1 
ArbL·ilsvcrtrag zu bL•;,,_·iclrnen Die Uaucr der Bcochiiitigung 
richtet sich nach dcrn Vertretu11gsfa!L 

Nr 'i 

Zu Abschrntt XII - Beendigung des Arbc•itsverhfüniss,:s -

11) Das .-\rheitwcrh"llnis endet mit Ablauf der im Arbeit,
Yc'I'1rag hl":-tilllrnkn I mt. es ka1111 auch vorher- gekündigt wntkn. 

Die Kündigungsf:N nach § -;3 Abs. 2 KArhT-\'EK beiriigr 
eine Wochl' zum Wochenschluß Nach einer Beschiiltigun\; \C·n 

1m·lu :ils c, t\lonatcn 
mehr als :5 Jahren 

2 Wochc:11 zun1 \\ochc11,cJ1iuE, 
4 Wuclien zum \Vochem,cliluß 
(� 15 \!es. 8 Untcrabs. 1 IC\rbT-NEI<: 

(2 i Lt :de! cLt, Arhclb1T1 haltu ia rn1cs Arhc·ilers, der [ur cl 1· eil 
ArbclttT einges[ellt wird. dessen ,\rbcitsverhält:1is nach � 59 Ab 1 
Unterabs. 1 Sc1tl 2 und 3 l(ArhT-:\FK ruht. clmch da, im -\rhcit,, 
Yl'r(rag hezcichnl'lc' 1:n.·i:_:11i., ,JJ h ,t dvr \11stel111,1r,<,r,ig,·1· de·:;; 
Arbcner den Zeitpunkt der Beendig,mg vier Wochrn rnrher mit7U
teikn. Dc·r Ampruch ::iuf Zahlung des Lohnes ( � 26) erlis:!n 
frLihc,tc'm 1in \\'/JLl1rn lld,_'h Z11j..:s1:1g di,.':,lT \Ji1teilu11.� 

Nr. 4 

Zu Abschnitt Xl!l - C-herg,wgsgelcl --

J\b,, hnitl XIII gilt 11ur. wenn 

a) de•· _--\rbciter i11 einem ununtcrbuchenen .\rbeitsvcrh'iltnis , 011
mehr als Z\\c·i ]ah1c1. h,·i dc;•1s,·!he11 .\11_t-:ll1111gs1r:ic;u :�c:;, 111
den h:it.

ucler 

h) da, \rhci(s1 nhüll11i, ,i,·h unmit1(•ih;:r d,i ,·in Arhc·itwcd1iilt11
im Dienst eines Ans1c•llungstri:gcrs, hei eiern sonst Ubcrgat'gs
gelc! nach diesem Tarifvertrag zu zahlen gewesen wäre, angc
sc h I llSSCll h :11

Im Falle des 8uchstaben a ist eine Unterbrechung bis zu Jrl'i
Monaten unschädlich, es sei denn. dafs das Ausscheiden von eiern 
Arbeiter vcrschulclct oder vcranla8t W,lf. Di,· Un!crbrL'Ch1mf',;Zl'it 
bleibt unberücksichtigt.' 

§ 2

lnkrafttrl'tl'll 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar l987 in Kraft. 
Abweichend hiervon tritt§ 1 Nrn. 5. 6, 7 Buchst. a, 8. 9. 10 und 12 
am I luli llJ/:\7 i11 Kraft. 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 4. Mai 1987 

zum Tarifvertrag über eine Zuwendung für 
nichtbeamtete Mitarbeiter 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

- einerseits -

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Deubcl1,_•11 Angestellten Ge11crkschal1 
Landesverbände Harnburg und Schlcswig-1-lo\stcin 

dc1r1 \'crh:mcl l,irchlichcr Mit:1rhc·itcr Norcklhicn 

ckr Cewerksdnt'! Gancr:bau. Land- und Furstwinschafl 
Landesbezirk _\;ordmark 

,1ndcrcrsc•its 

wird auf der Grundlag,· der Tantvcrträge '- om 5. :\uvember 1979 
folge11des vereinbart 

� l 

Anderung deo Tarifvertrages 

D,·, T,,rih L'llrag iih-r c·inc '/u11 e11du11g fLi 1· nichth,, '1niL'tc \lit:H 
beitLT vom Fi )dtrnar 1982, geänuc:r! durch den Andernngstarifrer
trag "ir. 1 vorn 20. Jurn 1983. 11 ird wie folgt geändert: 

:� 1 II ird \\ 1,· loll)l gl'dlldcrt: 

ai In Absc1tz 1 Nr. 2 wcrdc1 das Wort „Mcdizinalassistcnt." 
gestrichen und die Worte .Lernschwester. Lt'rnptl�ger oder 
:tls Scl1i1l,_·1w o,:.c', Schiikr 111 de:- l1r:mke11pflcc2c·hilk' dl!rch 
rlic W0rtEt ,Schülci-in/Schulcr in der Krankenpilege, Ki11der
krankt,11pflegc 1,der Knn:1,cnpflcgehilfc oder l-lcbammen
schiilnin/Scl11iic1 i11 ein F11tbi11du11�:pflq:c· n,ctlt. 

b I Ab,atz 2 Satz 2 wird cinrch die folgender Cnterabsiitze 
erse1zr 

„U11tcTc:hsalz gilt e11bprcchc111I. \1Ttltl ,,p:ilc:0tc· 11, mit 
Ablauf dc•s 30. i\rncmber das l:{uhen des Arbc1Everhältni,ses 
nach f 59 Abs_ 1 Unterabs. 1 SatL 3 KAT-l\EK oder .§ 59 
.\hs ! t ·11kr:ihs I S:dz 11(1\rhT-l'-:l 1( ei1mitt 

Ab,atz 1 gilt :1icht. · 

2. /; 2 wird ll'ic folgt geündert

il I Ahsall 2 crhi111 ! , 1 ;issung. 

,,(21 Hat der \\itarbcitcr nicht wätirrnd cks gan,en Kakn
cler;Jhrcs fkzii�, von dcmsclhcn \rbcitg<.:hcr :1l!s einem 
Rcchts1crh�iltnts der in � 1 i\hs. : I\Jr. 2 gcn:11111\c'n Art 
erhalten. vermindert sich die Zuwendung um ein Zwölftel für 
jeden Kalendernrnnat. für den er keine Bezüge erhalten h3t. 
Oil' \'nP1imkri1:n, untcrhktht fiir die l(alemkrmonatc l\1r 
die der i\litarbeiter keine Bezüge erhalten h"t wegen 

a) der --\bleistung von Crundwehrdicnst oder Zivildienst,
wenn l'r vor dl'lll 1. Dc;c:mbn c·111la:,sc11 11ordc11 ist und
nach der Entlassung die \rheit lllr:erzüglich wieder ,rnige
norn rnen hat.

h) c!n llcschiif1igu11gs\·crh1 1tc nach � 1 i\bs. 2 und � f, .\bs. l
de, _\J utterschutzgtsetzc•s.

c) der Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs nach eiern
Bu11ckscr:r.ichu11gsgcscu his zur \'olle11du11g dL'S zchnter1
Ll·bensmonats des Kimks ...

b) In Absatz 3 Unterabsatz 2 werden die Worte .. § 29 Abs. 3"
durch die Worte .. § 29 Abschn. B Abs. s·· ersetzt.

3. Dem § 3 wird der folgende Satz angefügt:

,.Satz l gilt auch für eine Zuwendung aus einer Beschäftigung
während des Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungs
geldgesetz.'·

4. In § 4 Abs. 2 werden nach den Worten ,,des Arbeitsverhält
nisses" die Worte „bzw. bei Eintritt des Ruhens des Arbeitsver
hältnisses·• eingefügt.

§2

Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Kraft. 
\bweichend hiervon treten § 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr_ 4 am 
1. Juli 1987 in Kraft.
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\nderungslarifvertrag Nr. 
vom 4. 1Vlai 1987 

zum Tarifvertrag iiber eine Zuwendung für 
Auszubildende 

Zwische11 

dem Verband kirch lieh er und diakonischer 
.\11stcllu11gstriigcr "-:ordelhie11 (\ KD1\-NEK). 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
einLTscih 

und 

der Cc·\wrk,chaft ciffcntliche Dicnstc. Tra11s1>ort u11d Verkehr 
Rezirksverwaltungen Hamburg und l\ordwcst 

der Lkutsdw11 AnµL'Slclltrn Cl'\\ crkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

dem \',·rhand Kirchlicher \litarhciter ,ordelhie11 

der Gewerkschaft Garten bau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits

wird auf ein Gruncllagc der Tarilvcrtrzigl' vurn 5. ,overnher Jll7lJ 
folgendes vereinbart: 

§ 1

\ndcru11g des Tarit\ crtra[:c'S 

Der Tarifvertrag über eine Zuwendung für Auszubildende .-om 
17. �Iai 19:S:1 wird wie f"lgt geirndcrt

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) .\bsatL 2 Unwrabsatz I erhält folgcnck Fassung:

.. (21 Hat der Auszubildende nicht während des garrn:n
Kalcnderialm:s Bezüge , 011 demselben Ausbildendm aus
dem \usbildungsverhältnis oder aus einem anderen Recht,-
1·crhältnis, an das ,ic:!1 das 1\ushildungsvcrh,i!tnis ohne l '11-
tcrbrechung angeschlossen hat. erhalten, vermindert sich clie
l'.uwcndu11g um l'i11 Zwi,lftcl fttr jedrn Kail'nclcnnonaL fLir
den er keine Bezüge erhalten hat. Die Verminderung unter
hlcibt fiir diL' Kakndcrnrnnate für c!iL· der .\uszuhildcndc
keine Bezüge erhalten hat wegen

a) der Ableistung \'Oll Grundwl'hrd1,·nst oder Zi1 ilclicn,t.
wenn er \·or dem 1. [kzember entlassen worden ist und
nach dn Entlassung cliC' Ausbildung unverzüglich wieder
auJgcnommcn hat.

b) der ßeschiiftigungsverhotr !ldch � 3 _\bs. 2 und � 3 Abs 1
dL:s MuttcrsclrntLg:t:setzcs.

c) der Inansrruchnahnw des Erziehungsurlaubs nach drn1
Bundeserzichungsgeldgcsetz his zur Vollendung des Lehn
ten Lebensmonats des Kindes:·

bi ,.\bsatz 2 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 3 Unterabsatz 2 wird gestrichen.

d) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

„Kinder, für die dem Auszubildenden aufgrund des Rechts
der Europäisch�n Gemeinschaften oder aufgrund zwischen
staatlicher Abkommen in Verbindung mit dem BKGG Kin
dergeld zusteht oder ohne fü:rücksichtigung des § 3 oder des
§ 8 BKGG oder entsprechender Vorschriften zustehen würde,
sind zu berück&ichtigen.''

2. Dem § 3 wird folgender Satz angefügt:

.. Satz 1 gilt auch für eine Zuwendung aus einer Br-schäftignng
während des Erziehungsurlaubs nach dem Bundc,,·rzichungs
geldgesetz."

[n kratttreten 

l)icscrTarifvcrtrag tritt mit Wirkung 11.Jm l Ja11uc1r 198(, in K1ait.

Anderungstarifvcrtrag Nr. 2 
mm 4. ,\1ai 1987 

zum Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für 
nichtbeamtete Mitarbeiter 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
.\nstellungstrjgcr '.',qrdelbirn (\ KDA-'-:J_·'.K). 
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 

und 

der GL-wt.:rkschaft Oflcntlichc Dienste. Transport u11cl Vnkchr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und NLirdwest 

der DL·utschc· 11 :\ngcstell lL·n Gn1 erksc haft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

dem \LThancl Kirchlicher :vlitarheitcr �urcklbicn 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
l .amk,hc1.irk Nordmark

- andererseits -

wird auf der Grundlage Lkr ranfvcrtragc vom :i. "luvcrnbcT 1979 
folgendes vereinbart: 

� 1 

\ndcrung de, Tarih crtragc'S 

Der Tarifvertrag über ein Url:rnbsgeld für nichtbeamtete Mitar
beiter \Ulll 15. Januar 191'2. geändert durch den i\11,krung,tarifn-r
trag .\r. 1 vorn 15. Oktober 1986. wird wie folgt geandert 

! . § 1 wird wie folgt geändert:

a) .\hsat1 1 wircl wie flllgt geändert

aa) In UnterabsatL 1 Nr. 2 werden das Wort „l\ledizinal
assistcnt." gestrichen und die Worte „l„ernschwcstcr. 
Lernpfleger oder Schülerin 1Schüler.1 in der Krankenpfle
gehilfe" durch die Worte .,Schülerin!Schiiler in der Kran
kc:npflcgL'. Kimkrkra11kenpflcge oder Krankcnpiicgehilfc 
oder Hebammrnschülerin/Schültr in dc:r Entbindungs
plkgc" LT,ettl 

bb) In Unterabsatz 2 werden die Worte .. oder wegen des 
ßougcs \Ull ivluttcrscltaftsgeld" dmd1 die Worte· .,wcgrn 
des Bezugs von :vrutterschaftsgeld uder wegen der Inan
spruch nahmc cks Fuiehungourlauhs naL"h dem Buncks
erziehungsgeldgesetz" ersetzt. 

cc) Unterabsa17 3 erhält die folgende Fassung:

. .Ist nur wegen des Bezugs von Mutterschaftsgeld oder
wegen der Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs nach
dem Bundeserzichungsgeldgcsetz auch die Vorausset
zung des Unterabsatzes 2 nicht erfüllt. ist dies unschäd
lich, wenn die Arbeit in unmittelbarem AnschluE an den
Ablauf der Schutzfristen bzw. an den Erziehungwrlaub
- oder lediglich wegen Arbeitsunfähigkeit oder Erho
lungsurlaubs später als am ersten t\rbeitstag nach Ablauf
der Schutzfristen bzw. des Erziehungsurlaubs - in diesem
Kalenderjahr wieder aufgenommen wird.''

b) In Absatz 3 wird das Wort „gesamtversorgungsfähig·· durch
das Wort „zusatzversorgungspflichtig" ersetzt.
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2. Dem § 3 wird der folgende Satz angefügt:

,.Satz 1 gilt auch für ein Urlaubsgeld aus einer Beschäftigung
während des Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungs
geldgesetz.

§ 2

Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Kraft. 

Änderungstarifvertrag Nr. 2 
vom 4. Mai 1987 

zum Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld 
für Auszubildende, Lernschwestern und Lernpfleger 

Zwischen 

dem Verband kirchlicher und diakonischer 
Anstellungsträger Nordelbien (VKDA-NEK), 

vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand 
- einerseits -

und 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
Bezirksverwaltungen Hamburg und Nordwest 

der Deutschen Angestellten Gewerkschaft 
Landesverbände Hamburg und Schleswig-Holstein 

dem Verband Kirchlicher Mitarbeiter Nordelbien 

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
Landesbezirk Nordmark 

- andererseits

wird auf der Grundlage der Tarifverträge vom 5. November 1979 
folgendes vereinbart: 

§ 1

Änderung des Tarifvertrages 

Der Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubildende, Lern
schwestern und Lernpfleger vom 17. Mai 1982, geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 15. Oktober 1986, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Unterabsatz 1 Nr. 2 werden die Worte „Lernschwe
stern. Lernpfleger oder Schülerin (Schüler) in der Kran
kenpflegehilfe" durch die Worte „Schülerin/Schüler in 
der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Kranken
pflegehilfe oder Hebammenschülerin/Schüler in der Ent
bindungspflege'' ersetzt. 

bb) In Unterabsatz 2 werden die Worte „oder wegen des 
Bezuges \'On Mutterschaftsgeld'' durch die Worte „wegen 
des Bezugs von \luttcrschaflsgcld oder wegen der lna11-
spruchnah111c des l:.:7ichungsurlauhs nach delll llumlcs
c-rzit:!1 u ngsgcldgcsct;," ersetzt. 

cc) Cnterabsatz 3 erhält folgende Fassung:

. .Ist nur wegen des Bezugs von l\Iutterschaftsgeld oder
wegen der Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs nach
dem Bundcscrzichungsgcldgcsclz auch die Vorausset
;ung des Unterabsdl/L'S 2 nicht crfLill1 ist dies unschiid
lich. \\Tllll die .'\mhildung in unmittelbarem 1\nschluf.l a11
den Ablauf der Schutzfristen bzw. an den Erziehungsur
laub - oder lediglich wegen Arbeitsunfähigkeit oder
Erholungsurlaubs später als am ersten .-\usbildungstag
nach Ablauf der Schutzfristen bzw. des Erziehungsur-

laubs - in diesem Kalenderjahr wieder aufgenommen 
wird." 

b) In Absatz 2 wird das Wort „gesamtversorgungsfähig" durch
das Wort „zusatzversorgungspflichtig" ersetzt.

2. Dem § 3 wird der folgende Satz angefügt:

„Satz 1 gilt auch für ein Urlaubsgeld aus einer Beschäftigung
während des Erziehungsurlaubs nach dem Bundeserziehungs
geldgesetz."

§2

Inkrafttreten 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Kraft 

Bekanntgabe eines neuen Kirchensiegels 

Kiel. den 6. Juli 1987 

Kirchengemeinde: Oldenburg in Holstein 
Kirchenkreis: Oldenburg 
Die Umschrift des Kirchensiegels lautet: Ev.-Luth. Kirchenge

meinde Oldenburg in Holstein. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Kram er 

Az.: 9153 Oldenburg in Holstein - R 1 / ARN 2 

Berichtigung 

Kiel. den 29. Juni 1987 

Die Vcrii!Tcntlichung der l{ichtlinic'll fiir die Verwaltung des 
kirchlichen Crumlcigcntums vom ::'ll \Lirz IY7Y (G\Unl S 147) 
i.d.F vorn 31. \liüz 1987. veröllenclicht im GVOBl. '-Jr 12. Seite
133. enthält in der Anlage 4 unter Punkt 2.1 nach dem zweiten
Siegelstrich einen sinnentstellenden Schreibfehler. Es muß richtig
heißen:

Cningc lkwcidungsintcnsitä( i111 gic'ichcn Zcitr:1u111 t, l!imlcr/ha 
in Wicscnvogc·lhrutgcbietc·11. amu11,tcn max. 2 Crnl(\·icheinhci
lcn GVF. 1 . 

\Vir bitten um handschriftliche Berichtigung. 

Az.: 8010 - \'H 1 .' V 3 
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kircheng emeinde S t .  Nikolai zu Hamburg -Fin
k en werder  im Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Mitte - ist die 
1. Pfarrstelle vakant und ist voraussichtlich zum 1. Mai 1987 mit
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt
durch Wahl des Kirchenvorstandes.

St. Nikolai ist eine Gemeinde mit teilweise traditionellen bzw. 
ländlichen Strukturen. Der Einfluß der Großstadt hat die ehema
lige Elbinsel aber auch stark verändert und ihr neue Prägung 
gegeben. Die Gemeinde umfaßt ca. 7000 Gemeindeglieder bei zwei 
Pfarrstellen. St. Nikolai verfügt neben einer großen Kirche. erbaut 
1881. mit einem Gemeindehaus über ein weiteres Gemeindezen
trum mit Kirchsaal. ein Küsterhaus, ein Alten- und Pflegeheim mit 
85 Plätzen und einen kleinen kircheneigenen Friedhof. Zwei wei
tere Friedhöfe gehören zur Kommunalgemeinde. 

Das Pastorat für die neu zu besetzende Pfarrstelle befindet sich 
im Gemeindezentrum im Ortskern. Sämtliche Schularten sind in 
der Nähe. Außer einer Pastorin sind in unserer Gemeinde folgende 
Vfitarbeiter tätig: eine Gemeindehelferin. ein Küster, eine Kantorin, 
zwei Kindergärtnerinnen (z.T. halbtags), zwei Gemeindeschwestern 
(halbtags). eine Gemeindesekretärin (halbtags). eine Büromitarbei
terin (halbtags). zwei Raumpflegerinnen (halbtags) und zwei 
Zivildienstleistende. 

Wir hoffen auf einen Pastor/eine Pastorin. der/die Freude daran 
hat. bei uns die umfangreiche bisherige Arbeit fortzuführen. eigene 
Akzente zu setzen und den Aufbau neuer Arbeitsfelder zu gestalten. 
Wir wünschen uns einen Pastor/eine Pastorin. der/die kontaktfreu
dig und aktiv ist und die frohe Botschaft den Menschen auf 
Finkenwerder in ihrem täglichen Leben weitersagt. damit eine 
lebendige Gemeinde entstehen kann und der Erstarrung der Kirche 
entgegengewirkt wird. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Alt
Hamburg - Bezirk Mitte -. Neue Burg 1, 2000 Hamburg 11. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte 
erteilen Propst Borck, Tel. 040/36 89 272/273. und Pastorin G. 
Mester-Römmer, Finkenwerder Landscheideweg 157, 2103 Ham
burg 95. Tel. 040/742 8123. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Nikolai zu Hamburg-Finkenwerder (1) - PI / P 2 

In der Fr iedens-Kirchengemeinde Hamburg-Jenfeld im 
Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt - ist die 
2. Pfarrstelle vakant und umgehend mit einem Pastor oder einer
Partorin oder einem Pastoren-Ehepaar in einem jeweils einge
schränkten Dienstverhältnis (50 Olo) zu besetzen. Der bisherige
Pfarrstelleninhaber ist zum 1. Januar 1987 in den Ruhestand
getreten. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes.

Jenfeld, ursprünglich ein Dorf, am Ostrand Hamburgs gelegen, 
wurde in den letzten Jahrzehnten dicht bebaut und hat heute 
großstädtischen Charakter. Gebiete mit Einfamilienhäusern sowie 
Etagen- und Hochhäusern prägen das Bild. Die Bevölkerung ist 
durch starke soziale Gegensätze gekennzeichnet, wobei der Anteil 
der sozial schwächeren Familien hoch ist. Jenfeld ist ein interessan
ter Stadtteil und stellt eine besondere Herausforderung an kirch
licher Arbeit dar. Die Friedens-Kirchengemeinde Hamburg-Jenfeld 
hat etwa 8.100 Gemeindeglieder bei etwa 16.000 Einwohnern. Die 

Gemeinde verfügt über 1 Kirche. 2 Gemeindehäuser und 3 Pfarr
stellen sowie über zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbei
ter. Schwerpunkte der bisherigen Arbeit sind: Gottesdienste. Jugend
und Erwachsenenarbeit. Kirchenmusik und diakonische Arbeit. 
Die Gemeinde ist bemüht. sich den verschiedenen. oft kirchenfer
nen Bevölkerungsschichten des Stadtteils zu öffnen. Ein modernes 
Pastorat ist in Kirchennähe vorhanden und alle Schularten sind im 
Stadtteil. Es besteht eine gute Verkehrsverbindung in die Innen
stadt. Als Pastor wünscht sich die Gemeinde eine geistliche und 
weltoffene Persönlichkeit. die Freude daran hat, die bisherige 
Arbeit fortzuführen. aber auch eigene Akzente zu setzen und den 
Aufbau neuer Arbeitsfelder zu gestalten. Erwartet werden Liebe zu 
Gottesdiensten und Seelsorge sowie die Bereitschaft, sich auf die 
Herausforderungen dieses Stadtteils einzulassen. Besondere Schwer
punkte des Pastors bzw. der Pastorin könnten Erwachsenen- und 
Altenarbeit sein. fm Rahmen einer Umverteilung der Aufgaben 
ließen sich auch andere Schwerpunkte setzen. Vor allem wünscht 
die Gemeinde. daß die bisherige gute Zusammenarbeit zwischen 
Kirchenvorstand, Mitarbeitern und Pastoren fortgesetzt werden 
kann. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormarn 
- Bezirk Wandsbek-Rahlstedt -. Rockenhof 1. 2000 Hamburg 67.
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte
erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Pastor z.A. Ma
gaard, Gleiwitzer Bogen 80. 2000 Hamburg 70, Tel. 040/6 53 44 50,
Pastor Sichert. Barsbütteler Str. 7. 2000 Hamburg 70. Tel. 040/
6 53 08 90 und Propst Schroeder. Rockenhof 1. 2000 Hamburg 67,
Tel. 040/60 3143-26.

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen die
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Friedens-Kirchengemeinde Hamburg-Jenfeld (2) - P II/ P 2 

In der Kirchengemeinde Hademarschen im Kirchenkreis 
Rendsburg wird die 1. Pfarrstelle voraussichtlich zum 1. August 
1987 vakant und ist mit einem Pastor oder einer Pastorin zu 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des Kirchenvorstandes 
nach Präsentation des Kirchenpatrons. 

Die Kirchengemeinde Hademarschen hat bei 2 Pfarrstellen ca. 
5.300 Gemeindeglieder, sie umfaßt einen überwiegend ländlichen 
Bereich. Feldsteinkirche (12. Jahrhundert), Gemeindehaus (1971) 
und Kindergarten (1972) sind vorhanden; der 1. Bezirk bat ca. 
2.400 Gemeindeglieder. Neben der Kirche in Hademarschen ist 
noch eine Kirche in Gokels, in der 14tägig Gottesdienst gehalten 
wird. Das große Pastorat wird renoviert und soll bis zum Sommer 
bezugsfertig sein. Hademarschen ist eine Gemeinde mit guter 
Tradition. zahlreiche haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter sind 
tätig. Es besteht eine umfangreiche Jugendarbeit sowie musikali
sche Arbeit. Hademarschen (ca. 3.000 Einwohner) ist ein Mittel
punktort - 4 km vom Nord-Ostsee-Kanal, 50 km von der Nordsee -

mit neuem Schulzentrum (Grund- und Hauptschule, Realschule); 
Gymnasium in Heide ist gut zu erreichen. Gesucht wird ein Pastor 
oder eine Pastorin mit klarer biblischer Verkündigung, Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit, Freude an Gemeindebesuchen. 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Rendsburg, 
An der Marienkirche 7-8, 2370 Rendsburg. Weitere Unterlagen 
sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen Pastor 
Schade. Mannhardtstraße 21, 2215 Hademarschen, Tel. 04872/34 50 
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und Propst Joch1ms, An tkr Maricnkirche 7-8, 2370 l{cndsburg, 
Tel 0--1-331/59 03 70. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vin Wochen nach Ersl hcincn diL'· 
ser Ausgabe de, Gesetz- und Verordnungsblalles. 

Az.: 20 ffadcmarschrn ( 1) .. P IT / P 2 

In der Kirchengemeinde Meldorf im Kirchenkreis Süder· 
dithmarschcn ist die 5. Pfarrstelle !verbunden mit den Pfarrbezir
ken lkr Kirchcngemeimlcn Barlt und Windbergen) vakant und 
umgehend zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl der 
Kirchenvorstände. 

Zum Bezirk dieser Pfarrstdlc gehören die selbständigen Kirchen
gemeinden Barlt (790) und Windbergen (700) sowie zwei Dörfer 
aus dem Bereich der Kirchengemeinde Meldorf (Rusenwurth 2qo 
und Gudendorf .350). Die Bildung eines I(irchen�emeindcHr
bandes und eines gemeinsamen Leitungsgremiums wird erwogen. 
In Rarlt und \Vindbergen sind Kirchen mit Gottesdienst im 14tägi
gen Abstand. in Busc1rn urth ist L'ine Kapcl lc mit GnltesdiL·nsl 
einmal im Monat. Meldorfer Kollegen helfen beim Gottesdienst In 
Barlt und Windbergen bieten besonders zwei Kindergärten in 
kirchlicher Triigc-rschaft \nknüpfungspunktc für gemeindliche Ar
beit neben den normalen Regelaufgaben für Pastor und Gemeinde. 
Es gibt Altenarbeit, 2 Frauenkreise und einen Gesprächskreis. Eine 
Dienstwohnung wird in \Vindbergen oder flarlt angemietet. 

Bewerbungen mit ausführlichem. handgeschricbenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkreises Süderdith
marschcn. Klosterhof Jq_ 222.3 Meldorf \Vcitcre Unterlagen sind 
auf ,\nfurdcrung einzureichen. Auskünfte lTleilt Propst Hum, 
Klosterhof 19, 2223 Meldorf, Tel 0--1-832/67 --1-1. 

l\hbuf der fü·wcrbungsfrist: Sechs Woclll'n nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Meldorf (5) -P III / P 1 

In der Mart in  Lu ther King-Kirchengemeinde Steil s-
h oop im Kirchenkreis Stormarn Bezirk Rramfeld-Volksdorf 
wird die 2. Pfarrstelle zum 1. l)czcmber Jllö7 vakant und ist mit 
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt 
durch bischöfliche Ernennung. 

Wir· suchen für diese Stelle einen Pastor oder eine Pastorin. 
der/die bereit ist in einem sich neu bildenden Team mit 5 Pfarrstel
len mitzuarbeiten. Das Neubaugebiet Steilshoop stellt eine Heraus
forderung für das soziale und seelsorgerliche Engagement dar. Wir 
wünschen uns einen Pastor oder eine Pastorin, der/die den Schwer
punkt Jugendarbeit in der Gemeinde übernimmt und gestaltet. Zur 
Zeit betreut ein Sozialarbeiterteam sozial benachteiligte und ge
fährdete Jugendliche aus dem Stadtteil. Daneben gibt es eine 
stärker gemeindeorientierte Jugendarbeit mit ehrenamtlichen Grup
penleitern. Beide Bereiche integrativ zu betreuen ist eine Vorausset
zung in diesem Arbeitsfeld. Durch den Pastorenwechsel (s. auch 
Ausschreibung der 3. Piarrstelle) werden außerdem die Bereiche 
Frauenarbeit, Arbeit mit Kindern, Öffentlichkeitsarbeit/Gemeinde
brief und Gemeinwesenarbeit vakant. Wir sind eine Gemeinde mit 
einem großen Kreis aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern und haben ein großes Gemeindezentrum mit 
einem Jugendhaus, einem Kinderhaus, einem Projekt Schneider-

wcrkstatt für arbcitslusc Frauen und wir gehören zum Kirchenge· 
meindeverband Bramfeld, der in Steilshoop ein Sozialzentrum mit 
einem Kindertagesheim, einer psychologischen Rcratungsstclk und 
einer Altcntagcsstiittc hat. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel Hamburg 
übcT den ! krrn Propst des Kirchenkreises Stormarn Bezirk 
Bramfeld-Volksdorf - Rockenhof l, 2000 Hamburg 6 7. Weit.ere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Auskünfte erteilen 
dn Vorsitzende des Kirchcnvur'1andcs. l'astor Hchsc. Cesar-Klcin
Ring 29, 2000 Hamburg 6 0, Tel. 040/63 l 44 67 und 63 0 --1-0 24 
(Büro), und Propst Lehmann, Rockenhof l, 200 Hamburg 67. Tel. 
0--1-il'fiO .31 43 H 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Martin Luther King-Kirchengemeinde Steilshoop (2J 
PII/P2 

In der l\larlin Luther  l<ing-Kirc hengcmc·i1Hle Stcils
hu u p im Kirchenkreis Sturmarn - Bezirk ßramfcld-Volksdurf 
wird die 3. Piarrstelle zum 1. Oktober 1987 vakant und ist mit einer 

Pastorin zu besetzen. Die Rcsctzung erfolgt durch Wahl des 
Kirchenvorslandes. 

Wir suchen für diese Stelle eine Pastorin. die bereit ist. in einem 
sich neu bildenden Team mit 5 Pfarrstellen mitzuarbeiten. Das 
NL'ubaugebiec Steilshuup stellt eine Herausforderung für d:.1� so
ziale und sel:lsorgerliche Engagement dar. Wir wünschen uns eine 

Pastorin. die den Schwerpunkt Frauenarbeit gemeinsam mit der 
seit dem 1. Ju:1i R7 liiiigcn Pastorin ge,lalll'l. Dazu gehört die .-\rbeil 
mit alleinerziehenden und arbeitslosen Frauen. Interesse an femini
stischer Theologie unci Lust, sich mit Frauen und \fannern in der 
Gemeinde darüber au,c'inanderzusctzen. Sie sollte sich an dem 
Versuch beteiligen, neue Formen des Gottesdienstes und der ge
meindlichen Arbeit zu entwickeln, ohne alte Traditionen einfach 
über Bord zu werfen. Durch drn Pastorcnwcchsci wnclen auRcr
ckm die Bereiche Jugendarbeit. Arbeit mit ]<.indem. Üffenllichkcils· 
arbeit/Gemeindebrief und Gemeinwesenarbeit vakant. Wir sind 
eine Gemeinde mit einem groRen Kreis aus haupt- und chrenamtli
ciiL'll Mitarbeiterinnen und 1\1 itarbeitcrn und haben ein grof.lcs 
Gemeindezentrum mit einem Jugendhaus. einem Kinderhaus ei
nem Projekt Schneiderwerkstatt für arbeitslose Frauen und wir 
gchiircn zum Kirchenl'cmeindc, crhand Bram leid, der in Stcibhoop 
ein Sozialzentrum mit einem Kindertagesheim, einer psychologi
schen Beratungsstelle und einer :\ltentagesstätte hat 

Bcwcrbungtn mit :n"führlichcrn, hand['L'Schricbcrll'n Lebrn,lauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel Hamburg 
über den Herrn Propst des Kirchenkreises Stormarn - Bezirk 
Bramfeld-Volksdorf -, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. Au',künfte erteilen 
der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Pastor Rehse, Cesar-Klein
Ring 29, 2000 Hamburg 60, Tel. 040/631 44 67 und 630 40 24 
(Büro), und Propst Lehmann, Rockenhof 1, 2000 Hamburg 67, Tel 
040/60 31 43 44. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen ach Erscheinen die
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungblattes. 

Az.: 2 0  Martin Luther King-Kirchengemeinde Steilshoop (3) -
PII/P2 
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Stellenausschreibungen 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Georg. Kirchenkreis Alt
] Limburg. ist zum 1 ]uni 1488 die Heimleitung des Alten- und 
Pllq:c·hL·imes „Hcinrich-Scngelmann-Hau, .. mit cinc111/cinn 

Diakon(in) / Sozialpädagogen(in) 

zu besetzen. Der/Die Bewerber(in) sollte über Berufserfahrung in 
der Altenhilfe oder einem vergleichbaren Arbeitsfeld verfügen und 
als \litglied der Kirche bereit sein, diakonische Arbeit mitzugestal
ten

. 
besonders in der Sl'l'l,;orgerlichcn F\cgll'11ung von llcimhc11uh

m-rn und ihren An).:c·hiirigcn. 

Ernartet werden L'irl sicheres Gespür für die wirtschaftlichen 
Belange eines sozialen Dienstleistungsbetriebes. Teamfähigkeit und 
Führungsqualitäten. 

Zu den Aufgaben izehören: 

- 1\-r:,unallührung in 7ma111111cnarbe1t mit den zusUimlit'.L'n Lei
tungskräften.

- \'erantwortung für die Verwaltung und 11·irtschaftliche Führung
der Einrichtung in Abstimmung mit dem Kuratorium für das
.. f-It•inrich-Scngelmann-Haus''.

Entwicklung und L:rmetzung fachlich-konzeptioneller Inhalte.

- l',natung und Bq:k1ru 11g der Hcirnbl'11 ohncr.

(;c0oten wird ein I ielseitiges und cnt11icklungsfahigcs \rbeits
feld. das Raum giht fur eigenständiges Arbeiten und Umsetzung 
eigener Ideen. VcrgLitun[:! nach KAT 

Da der gegenwärtige Stelleninhaber rnm 1. Juni 1988 in den 
Hul:c·,tand tritt. ist ;1!, Eins1._.J]ung,tl'rmin dn I April 1481-i I orgc·,c
hc·11. um vor Uhcrnahrnc der Leitung,1cTctntwurtung eine grL1ndli
chc Eiaarbeitungszeit zu errniiglichen. 

Bewerbungen mit dtn üblichen Unterlagen sind zu richten an 
den \·orsitzemkn des Kirchenvorstandes. Herrn Pastor Kay Kraack. 
St. Georgs Kirchhof 19. 2000 Hamburg 1, Tel. 040/2-190 1-1 / 
2+ "i: :q_ Auskünfre L'rtcilen der Vursi11c·nde des Kuraturiums 
.. ! kimich Scngelmann-llaus" llerr I'ric-drich lahnkc. ki 0+0/ 
++ O+ 62 und der Heimleiter Ilcrr Hans .\liethammer. Tel 040/ 
2+ 36 +4. 

. .\biauf der Bewerbunsfrist: 6 Wochen nach Erscheinen dieser 
.\usizabc des Gesetz- um] Veronlnungsblattt-s. 

\; lll - St. GeUI): - F I / E 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hamöurg·Volksdorf sucht bald
m"i'l1chst l:mel,n) 

Diakon/Diakon in 

oder eine(n) Mitarbeiter(in) mit vergleichbarer Qualifikation für 
die Jugendarbeit in den drei Gemeindezentren. Die Jugendarbeit 
orirntit-rt sich an dem Auftrag der Nordelbischen Kirche. das 
Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. 

Der Diakon/Die Diakonin ist verantwortlich für den Aufbau, die 
Fortführung und die Begleitung der Jugendarbeit. Sie/Er sorgt für 
die Anleitung. Begleitung und Fortbildung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Durchführung von Freizeiten und Jugendtagen. 

Zusammenarbeit mit den für die Gt>mcindebczirke zuständigen 
Pastoren wird erwartet. 

Vergütung nach KAT Bti der Wohnungssuche ist die Kirchenge
meinde behilflich. Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Jugend
ausschusses. Heidrun Sibylle Hatjc. Reest'nbüttler Redder 11 a, 
2070 Ahrensburg, Tel. 04102/4 15 40 sowie Pastorin Irmgard Sol
tau, Tel. 040/603 05 08. Pastor Hartmut Plesch, Tel. 040/603 01 94, 

Pastor Hermann Möller, Tel. 0+0/603 52 86. Propst Hans-Christian 
Lehmann. Tel. 040/603 143 H 

1\c 30 - l lamburg-Vulksd(lrl - E 1 / E 1 

Die h.-Luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde Helgoland sucht zum 
nächstmöglichen Termin 

eine/n B-Kirchenmusiker(in) 

wegen f'c'nsionierung des Stelleninhabers. 

Drei \'iertel der Arbeitszeit sind für kirchenmusikalische Aufga
ben vorgesehen, ein weiteres \'iertel für Kinder- und Jugendarbeit. 
Wegen des umfangreichen \'eranstaltungsprogramms während der 
SommcTmunatc wird wiihrc'nd der Saison cinl' Konzentration auf 
die musikalische Arbeit c·rwcinscht. um die· F(lrtführung einer 
bcwiihrlL'n Konzertreihe 1u ermöglichen. Zum kirchcnmusikali
schen Arbeitsbereich gehört ll'eiterhin die musikalische Ausgestal
tung 1011 Gottesdiensten. A.mtshandlungen und sommerlichen 
Abendandachten, außerdem die Fortführung der regen Chor- und 
Posaunenarbeit. 

Die l\imkr- und lugcnLLirheit beschränkt ,ic'h auf die Herbst
und \.\ int�rmonatc, nach persönlicher Neigung sind eigene Schwer
punkte möglich. 

Die Kirchengemeinde verfügt über eine moderne Kirche mit zwei 
Orgeln (Führer-Orgel: 2 l\lanuale, 24 Register: Paschen-Orgel 
1 Manual. S 1/2 l{cgistcr1 sowie über ein geräumiges und freundli 
ches Ccrm·indchaus und cinl'll Kindergarten. Die· kleine und übn
schauhan: Gemeinde ( 1 A00 Gemeindeglieder) bietet gute: Arbeits· 
möglichkeiten und wird im Sommer durch eine große Zahl aufge
schlossener Urlauber bereichert. 

Die \'ergütung richtet sich nach dem Angestelltentarifvertrag 
(KAT- �EK 1 

Einl klc·inc Wohnung kann gestellt werden. Sulltc: eine griil?crc· 
Wohnung erforderlich sein. sind wir gerne bei clc:r Suche behilflich. 

Auskünfte erteilt Pastor Rüdiger Hoffmann. Schulweg 648, 2192 
Helgoland. Tel. 04725/301. 

Rcwerbungen sind bis zum 31. August 1987 an den Kirchenvor
stand cil'l' 1\.-Luth. Kirchcngc·mcinde (Schuhlcg l,+8. 2142 llelgu
land) /U richten. 

Az.: 30 - Helgoland T ll ; T 3 

Die l,irchcngcmcinde Rc·mckld in flad Scl111artau sucht ,um 
1. Januar 1988 einen/eine

B - Kirchenmusiker/Kirchenmusikerin 

Wir sind eine lebendige Gemeinde mit 6.000 Gemeindegliedern 
in zwei P{arrbezirken. Bad Schwartau ist eine kleine Stadt, die an 
Lübeck grenzt und nicht weit von der Ostsee entfernt ist. Bei uns 
sind alle Schulen am Ort. sportliche und kulturelle Angebote sind 
vorhanden. 

Unsere St. Fabian-Kirche ist über 800 Jahre alt und besitzt eine 
Paschen-Orgel von 1968. Sie hat zwei Manuale und 19 Register. 

Von dem/der neuen Mitarbeiter/Mitarbeiterin erwarten wir: 

- Vermittlung von Freude an der Musik in allen Bereichen der
Gemeindearbeit

- Orgelspiel im Gottesdienst und bei Amtshandlungen
- Erfahrung in Chor- und Posaunenchorleitung

Aufbau neun Chöre und Instrumentalgruppen
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i\ulgcschlossenhcit auch für neues Liedgut 
- eigene Aktivitäten und Ideen

Wir 11ünschen uns einen "eine Kirchcnmusikvr/Kirchenmusikerin
der/die in der Gemeinde wohnt und das Gemerndeleben mitgestal
tet und mitträgt. 

Die \ergiitung richtet ,ic·h nach 1(\T-NEK 

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf und Lichtbild 
sind zu richten bis 1. September 1987 an den Kirchenrnrstand der 
Kirdwngerneindc Hrnseleld, J\ll l{c·mcfeld 2-1-. :!-1-07 Bad Schwartau. 

Auskunft erteilt Frau Pastorin Tank, Tel. 0451/20 82 44 (am 
besten dienstags rnn 18.00-19.00 Uhr). 

Az.: 30 - Rensefeld - T I ' T 3 

Das Diakonische Werk in Hamburg sucht zu 111 1. September 1 ll:•c 

eine'n Mitarbeiter(in) 

im Arbeitsgebiet Asylbewerber". 

Aufgabenschwerpunkte sind: 

- Werbung und Begleitung von Persönlichkeiten, die bereit sind,
ab Linzelne ucler als C:-uppen l'artnersck1lten mit \sylbewn
bern einzugehen;

- Vorbereitung und Durchführung öffentlichkeitswirksamer Maß
nahrnc:n:

- Durchführung von Begegnungen. Informationsveranstaltungen,
Festen und dergleichen,

Wir suchen c·ine evangelische f'c-rsiinlichkeit mit Ccrneindl'er
fahrung, die kontaktfähig und einsatzbereit ist, sowie organisatori
sche Fähigkeiten besitzt. Erfahrungen mit Öffentlichkeitsarbeit 
sind v. Linschcn,11 crt. 

Das Aufgabengebiet gibt Raum für eigene Ideen und selbstän
diges Arbeiten. 

Die \'ergiitung erfolgt naL·h KJ\T 

Be\,erbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an: 
r:rau Engel, Diakonisches Werk Hamburg, Rugcnhagcnslraße 21, 
2000 Hamburg 1. 

Az,: 4890 - 1 - W 2 

Die Ev,, Luth. SL Katharmen-K1rchcngemcindc, Prubstcierhagcn, 
sucht baldmöglichst für eine Halbtagsstelle 

eine, n Mitarbeiter/in) fiir die Gemeindearbeit. 

Die Kirchengemeinde. eine weitverzweigte Landgemeinde mit 
8 Dörfern, hat ca, 3.700 Gemeindeglieder, 

Erwartet ,, erden: 

- bibelorientierte Gemeindearbeit
- Interesse und r:ähigkeiten zum selbständigen Arbeiten,
- 7usarnrnen:irheil rnit den anderen Mitarbeitern, dem Pastor und

dem Kirchenvorstand,
- Führerschein und eigener PKW,
-, musische Lihigkeilen

Geboten werden: 

- vielfältige :\rbeitsmög\ichkeiten in der Kinder-, Jugend- und
E rwac hscn cnarbeit,

- ein aufgeschlossener Kirchenvorstand,

\'ergütung nach KAT Bei der \Vohnungssuche ist die Kirchenge
rncindc behilflich. 

Bewerbungen mit den entsprechenden Cnterlagen sind zu rich
ten an den Kirchenvorsl3nd der Kirchengemeinde Prnbsteierhagen, 
Dorfstr. 49, 2>16 Prob,teilThagrn 

Auskünfte erteilt Pastor Andreas Eilers, TeL 04348 '375. 

!\z �O - l'robsteicrhagen - E l , r. 1 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St Matthäus, Kiel-Gaarden sucht 
zum l, Oktober 1987 

einc/n ncbenamtliche/n Organistin/en, 

Die Vergütung erfolgt nach den Richtlinien des :\lordelbischen 
Kirchcnarnte, flir Kirchrnmusiker im Nebenamt, 

Die Gemeinde hat Cö. 2.800 Gemeindeglieder und befindet sich 
auf dem Ostufer der Kieler Förde. Unsere Kirche wurde 1967 
erbaut und besitzt eine Orgel der Firma \\'c·igle rnil 2 \lai\ualcn und 
18 Registern. 

\'on dem/der neuen \litarbeiter(in) erwarten wir 

- Urgelspicl 1u Collc,sJici\slen und Trauungen
- kirchenmusikalische \litarbeit im Kindergottesdienst

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an
de11 Kirchenrnrsland St. Mallhaus, Slo'.,chslragc 5::<. 2)00 I,icl
Gaurden. 

Auskunft erteilt Herr Pastor Wundrrlich. TeL 04.3 l n6 888 

Az.: 30 - St \latthäus-Gaarden - T II / T 3 

Personalnachrichten 

B es tätig t: 

Mit Wirkung vom L Juli 1987 die Wahl des Pastors Roland 
Stracke, bisher in Erfde, zum Pastor der Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde St Michaelis Osterrönfeld, Kirchenkreis 
Rendsburg; 

mit Wirkung vom L November 1987 die Wahl des Pastors Friedrich
Wilhelm Petersen, z,Z, Militärpfarrer in Kiel, zum Pastor der 
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Heikendorf, Kirchenkreis
!Gel.

Berufe n: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1987 auf die Dauer von 10 Jahren der 
Pastor Prof. Dr. Wolfgang Deres c h. z,Z. beurlaubt für eine

Tätigkeit an der Universität Hamburg, zum Pastor der Pfarr
stelle des Kirchenkreises Rantzau für Jugendarbeit 

Eingeführt: 

Am 7, Juni 1987 der Pastor Rainer G utbier als Pastor in die 
L Pfarrstelle der IGrchengemeinde Bornhöved, Kirchenkreis 
Plön; 
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am 7. Juni 1987 der Pastor Uwe Haberland als Pastor in die 
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Bornhöwd. Kirchenkreis
l'lün:

am 14. Juni 1987 der Pastor Walter Grunwald als Pastor in die 
Pfarrstelle des Seemannspfarramtcs der Nordelhischen Ev.
Luth. Kirche; 

am 14. Juni 1987 der Pastor Heinrich Kuhfuss  als Pastor in die 
3. Pfarrstelle der Kirchrngcmcinclc Meldorf. Kirchenkreis
SLJdcrd ithmarschcn;

am 14. Juni 1987 der Pastor Ernst-Erwin Pioch  als Pastor in die 
.3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Poppcnbiittcl. Kirchenkreis 
Storrnarn - Bl·lirk Bramfcld-Volksdorf 

t 
Pastor i. R. 

Markus Nielsen 
geboren am 3. Oktober 1907 in Bärenshöft 

gestorben am 31. Mai 1987 in Neuwittenbek 

Der Verstorbene wurde am 3. Mai 1936 in Kiel ordi
niert. Anschließend war er bis zum 30. Juni 1967 Pastor 
in Neugalmsbüll. Vom 1. Juli 1967 bis zu seiner Zurruhe
setzung zum 1. Juli 1974 war er Krankenhausselsorger 
an den Universitätskliniken in Kiel. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott für die Verkündi
gung des Evangeliums durch Pastor Nielsen. 
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Übertragen: 

Dem Pastor Günther Ren c k. bcurlauhtern Pastor der 1-:v-Lulh. 
Landeskirche Hannovers, mit \\'irkung \ om 1. Mai 1987 bis 
einschließlich 30. April 1995 im Auftrage des Nordelbischen 
Missionszcntrums wahrzunehmende Aufgahen eines kirchli
chL'II ;\uslan dsdienstcs in Papua- :"kuguim·a. 

In den  Ruhestand v ersetzt: 

\1it Wirkung vom 1. August 1987 der Pastor Lic thrnl Giintl'r 
Gör ing in fckcrnfördc. 

t 
Pastor i. E. 

Erwin Freytag 
geboren am 16. April 1907 in Wesselburen 

gestorben am 13. Juni 1987 in Reinbek 

Der Verstorbene wurde am 3. Mai 1936 in Kiel ordi
niert. Anschließend war er Hilfsgeistlicher und Pastor in 
Schlichting. Von September 1939 bis Mai 1953 war er 
Pastor in Sieverstedt und von Juni 1953 bis zu seiner 
Zurruhesetzung zum 1. Oktober 1971 Pastor in Uetersen. 

Die Nordelbische Kirche dankt Gott für die Verkündi
gung des Evangeliums durch Pastor Frcytag. 




